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Schiedsrichterablehnung in internationalen Schiedsverfahren 

A. Gegenstand und Ziel der Arbeit 

In internationalen Schiedsverfahren wird die originär hoheitliche Aufgabe der 
Rechtsprechung durch (parteibenannte) Schiedsrichter/innen ausgeübt. Das anzuwendende 
Verfahrensrecht bestimmt sich nach einer von den Parteien gewählten Schiedsordnung. In 
vielen Fällen wird diese von einer Schiedsinstitution bereitgestellt, die zugleich als 
Administrator des Schiedsverfahrens fungiert. Das Ergebnis dieses Prozesses, der weitgehend 
außerhalb staatlicher Einflussnahmemöglichkeiten abläuft, wird nur dann als legitim 
empfunden und durch die staatliche Gewalt mit dem Prädikat der „Anerkennung und 
Vollstreckbarkeit“ versehen, wenn das Vertrauen in die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 
der jeweiligen Entscheidungsträger uneingeschränkt gewährleistet ist. Diesem Zweck dient 
die Schiedsrichterablehnung, die eine Überprüfung der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 
des/der Schiedsrichters/in ermöglicht. Gleichzeitig werden seit jeher besonders hohe 
Anforderungen an die Geschwindigkeit des Schiedsverfahrens gestellt, die nach verbreiteter 
Ansicht einen der Hauptvorteile des Schiedsverfahrens gegenüber der staatlichen 
Gerichtsbarkeit bildet. Dieser Geschwindigkeitsvorteil wird jedoch von einigen Stimmen in 
der Literatur mehr und mehr in Frage gestellt. Dabei wird insbesondere die 
Schiedsrichterablehnung aufgrund ihres erheblichen Missbrauchs- und 
Verzögerungspotenzials als Gefahr für die Geschwindigkeit des Schiedsverfahrens gesehen. 
Dieser, sich in der Schiedsrichterablehnung spiegelnde, Zielkonflikt zwischen Gerechtigkeit 
und Geschwindigkeit bildet den Ausgangspunkt der Arbeit „Schiedsrichterablehnung in 
internationalen Schiedsverfahren“, die sich im Spannungsfeld dieser beiden Maxime des 
Schiedsverfahrensrechts bewegt und sich mit den unterschiedlichen Regelungen der 
Schiedsrichterablehnung im internationalen Schiedsverfahrensrecht auseinandersetzt. 

Im Kern geht es um die Frage, ob und wenn ja, wie es den Schiedsinstitutionen in den 
Schiedsordnungen gelingt, ein Gleichgewicht zwischen Gerechtigkeit und Geschwindigkeit 
bei der Regelung der Schiedsrichterablehnung herzustellen und ob diesbezüglich 
Reformbedarf besteht. Dabei verfolgt die Untersuchung das Ziel, die Voraussetzungen der 
Schiedsrichterablehnung inhaltlich zu konkretisieren und einen Regelungsentwurf für einen 
einheitlichen „Ablehnungstest“ sowie ein optimales Regelungskonzept für die 
verfahrensrechtliche Handhabung der Schiedsrichterablehnung herauszuarbeiten. Hierzu 
werden im Rahmen einer vergleichenden Analyse die Schiedsordnungen der Deutschen 
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit 1998 (DIS 1998), der International Chamber of 
Commerce (ICC), des International Centre for Dispute Resolution (ICDR), des International 
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), des London Court of International 
Arbitration (LCIA), des Arbitration Institute der Stockholm Chamber of Commerce (SCC), 
des Singapore International Arbitration Centre (SIAC), der Swiss Chambers’ Arbitration 
Institution (Swiss Rules) und des Vienna International Arbitral Centre (VIAC) untersucht 
sowie auf die IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (IBA 
Guidelines), die UNCITRAL-Schiedsordnung und auf das deutsche Zivilprozessrecht Bezug 
genommen. Dabei liegt der Arbeit aufgrund der maßgeblichen Prägung der Regelungen des 
internationalen Schiedsverfahrensrechts durch die New York Convention on the Recognition 
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards vom 10. Juni 1958 (NYC 1958) eine 
internationale Perspektive zu Grunde. 

Im ersten Kapitel der Arbeit werden die Bedeutung und die Funktion des Ablehnungsrechts 
und dessen dogmatische Grundlagen erläutert. Das erste Kapitel enthält zudem eine Statistik 
zu Häufigkeit und Erfolgsquote von Schiedsrichterablehnungen, die nach den jeweiligen 
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Schiedsordnungen getrennt einen vorsichtigen Einblick in die praktische Relevanz der 
Schiedsrichterablehnung ermöglichen soll. Hieran schließt sich im zweiten und dritten Kapitel 
eine umfassende vergleichende Analyse der Schiedsordnungen hinsichtlich der 
Ablehnungsgründe und des Ablehnungsverfahrens an. Im zweiten Kapitel konzentriert sich 
die vergleichende Analyse der Schiedsordnungen auf die teilweise unterschiedlichen 
Voraussetzungen der Schiedsrichterablehnung (sog. „Ablehnungstests“). In diesem Rahmen 
werden die Maßstäbe der Ablehnungstests konkretisiert und ein Regelungsvorschlag für einen 
einheitlichen Ablehnungstest erarbeitet. Im dritten Kapitel konzentriert sich die vergleichende 
Analyse auf das in den Schiedsordnungen vorgesehene Ablehnungsverfahren. Hierbei wird 
herausgearbeitet, welche Verfahrensregelungen im Hinblick auf ein effizientes und gerechtes 
Abrechnungsverfahren besonders vorteilhafte Regelungskonzepte bereitstellen und an 
welchen Stellen Optimierungsbedarf besteht. Schließlich werden die Ergebnisse der 
vergleichenden Analyse in einer abschließenden Bewertungsmatrix zusammengefasst, die 
zeigt, welche Regelungen für ein effizientes und gerechtes Ablehnungsverfahren erforderlich 
sind und ob bzw. in welchem Umfang die in der Arbeit untersuchten Schiedsordnungen diese 
Anforderungen erfüllen. 

B. Erstes Kapitel: Das Ablehnungsrecht 

Im ersten Kapitel der Arbeit werden die dogmatischen Grundlagen der 
Schiedsrichterablehnung untersucht. Zweck des Ablehnungsrechts ist es, eine Überprüfung 
der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Schiedsrichter/innen zu ermöglichen. Dabei 
dient das Ablehnungsrecht der Auflösung des Spannungsverhältnisses zwischen der freien 
Schiedsrichterbenennung durch die Parteien und dem Gebot der Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit, das sich in der Person der parteibenannten Schiedsrichter/innen manifestiert. 
Die Schiedsrichterablehnung stellt somit ein Korrektiv der Parteiautonomie 
(Schiedsrichterbenennung durch die Parteien) zur Wahrung des Grundsatzes des fairen 
Verfahrens (Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Schiedsrichter/innen) dar. 

Andererseits verfügt die Schiedsrichterablehnung über erhebliches Missbrauchspotential, das 
in sog. „missbräuchlichen“ oder sog. „taktisch motivierten“ Schiedsrichterablehnungen zum 
Ausdruck kommt, die zu Verfahrensverzögerungen und ungerechtfertigten 
Schiedsrichterablehnungen führen können. Insofern kann von einer gewissen Dialektik der 
Schiedsrichterablehnung gesprochen werden. Ziel der inhaltlichen und verfahrensrechtlichen 
Ausgestaltung der Schiedsrichterablehnung in den Schiedsordnungen muss es daher sein, 
diese Dialektik zu überwinden. 

Hierzu bieten sich in den Regelwerken der Schiedsinstitutionen zwei Ansatzpunkte an: zum 
einen die Ablehnungsgründe und zum anderen das Ablehnungsverfahren. Im Bereich der 
Ablehnungsgründe ist sicherzustellen, dass im Rahmen der Überprüfung der 
schiedsrichterlichen Unparteilichkeit und Unabhängigkeit weder ein zu strikter noch ein zu 
nachgiebiger Maßstab angewendet wird, da sonst die Ablehnung unparteilicher und 
unabhängiger Schiedsrichter/innen oder die Nichtablehnung parteilicher oder abhängiger 
Schiedsrichter/innen droht. Im Hinblick auf das Ablehnungsverfahren sind insbesondere die 
Zulässigkeit der Schiedsrichterablehnung, die Entscheidung über die Schiedsrichterablehnung 
und schließlich die Folgen der Schiedsrichterablehnung von zentraler Bedeutung für 
Gerechtigkeit und Geschwindigkeit. Die Arbeit ist entsprechend dieser Zielvorgabe in die 
Kapitel „Ablehnungsgrund“ und „Ablehnungsverfahren“ unterteilt, deren zentrale Ergebnisse 
nachfolgend dargestellt werden. 
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C. Zweites Kapitel: Der Ablehnungsgrund 

Die vergleichende Analyse hinsichtlich der Ablehnungsgründe ergibt zunächst, dass die 
Voraussetzungen für eine Schiedsrichterablehnung in den unterschiedlichen 
Schiedsordnungen überwiegend dem Wortlaut nach identisch sind. So sind in den meisten 
Schiedsordnungen „berechtigte Zweifel an der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des 
Schiedsrichters“ für eine Schiedsrichterablehnung erforderlich (sog. „berechtigte Zweifel 
Test“). Dabei handelt es sich bei der Unabhängigkeit um ein konkret objektives und bei der 
Unparteilichkeit um ein abstrakt subjektives Merkmal, wobei die von der jeweiligen Partei 
empfundenen Zweifel an einem dieser Merkmale aus Sicht eines objektiven Dritten 
nachvollziehbar sein müssen. 

Obwohl die wortlautidentische Ausgestaltung der Ablehnungsgründe eine einheitliche 
Entscheidungspraxis erwarten lassen würde, zeigt die statistische Auswertung der 
Ablehnungsentscheidungen zahlreicher Schiedsinstitutionen, dass es dennoch zu 
unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Eine mögliche Ursache für diese Diskrepanz zwischen 
Regelung und Entscheidungspraxis könnte die inhaltliche Unbestimmtheit des „berechtigte 
Zweifel Tests“ sein, die auch durch die IBA Guidelines nicht vollständig ausgeräumt wird. 
Die mit der Unbestimmtheit der Ablehnungsgründe einhergehende Rechtsunsicherheit ist im 
Hinblick auf die Gerechtigkeit und die Geschwindigkeit des Schiedsverfahrens problematisch, 
da die Erfolgsaussichten einer Schiedsrichterablehnung für die Parteien nicht mit 
hinreichender Sicherheit abschätzbar sind. Eine weitere Problematik ergibt sich vor dem 
Hintergrund, dass die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Schiedsrichter/innen ein 
universelles Rechtsgut darstellt, welches aufgrund seiner Verankerung in der NYC 1958 
Voraussetzung für die internationale Ankerkennung und Vollstreckbarkeit eines 
Schiedsspruchs ist. Um die von den Vertragsstaaten der NYC 1958 beabsichtigte 
internationale Anerkennung und Vollstreckbarkeit von Schiedssprüchen sicherzustellen und 
Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollten daher auch im Schiedsverfahren einheitliche und 
konkretisierte Standards hinsichtlich der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der 
Schiedsrichter/innen gelten. 

Um der bestehenden Rechtsunsicherheit entgegenzuwirken, werden in der Arbeit zwei 
Lösungsvorschläge unterbreitet:  

(1) Es wird eine – bereits von einigen Schiedsinstitutionen praktizierte – 
Veröffentlichung begründeter Ablehnungsentscheidungen angeregt, um die 
Schaffung einer internationalen Kasuistik und eines international einheitlichen 
Standards zu ermöglichen. Zur Gewährleistung der Vertraulichkeit des 
Schiedsverfahrens und zum Schutz die Schiedsrichter/innen, wäre insbesondere eine 
anonymisierte und ggf. gesammelte Veröffentlichung von 
Ablehnungsentscheidungen denkbar. 

(2) Zudem wird ein Regelungsvorschlag für einen einheitlichen Ablehnungstest mit 
einem konkretisierten Maßstab entwickelt, der weder zu strikte noch zu niedrige 
Anforderungen hinsichtlich der Begründung von Schiedsrichterablehnungen 
vorsieht. Hiermit wird das Ziel verfolgt, dem Verfahrensmissbrauch durch taktisch 
motivierte Schiedsrichterablehnungen zu begegnen, ohne dabei die Wirksamkeit des 
Ablehnungsrechts zu stark einzuschränken. Hierzu sieht der vorgeschlagene 
Ablehnungstest eine Kombination aus einer konkreten Aufzählung von möglichen 
Ablehnungsgründen mit einer abstrakten Regelung vor. Dies soll sowohl dem 
Bedürfnis nach Rechtssicherheit Rechnung tragen als auch eine 
Einzelfallbetrachtung ermöglichen. Der Regelungsvorschlag ist inhaltlich an den 



4 

 

IBA Guidelines ausgerichtet, seinem Umfang nach aber so ausgestaltet, dass er in 
die jeweiligen Schiedsordnungen integriert werden kann. Hierdurch würde der 
vorgeschlagene Ablehnungstest im Gegensatz zu den Richtlinien der IBA 
Guidelines für das Schiedsverfahren verbindlich und könnte so zu einer 
Verbesserung der Rechtssicherheit sowie zu einem effizienteren Umgang mit 
Schiedsrichterablehnungen beitragen. 

D. Drittes Kapitel: Das Ablehnungsverfahren 

Im Rahmen der vergleichenden Analyse des Ablehnungsverfahrens werden die verschiedenen 
Schiedsordnungen insbesondere im Hinblick auf die verfahrensrechtliche Gestaltung der 
folgenden Gesichtspunkte untersucht: Fristen und Präklusion (hierzu 1.), Entscheidung über 
die Schiedsrichterablehnung (hierzu 2.) und verfahrensrechtliche Konsequenzen der 
Schiedsrichterablehnung (hierzu 3.). Die Qualität der verfahrensrechtlichen Ausgestaltung 
wird wiederum am Maßstab der Geschwindigkeit und der Gerechtigkeit gemessen. Die 
Ergebnisse werden am Ende der Arbeit in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst, 
wobei – auf der Grundlage der bewerteten Kriterien – insbesondere die in der ICC-
Schiedsordnung und der LCIA-Schiedsordnung vorgesehenen Regelungen ein effizientes 
Ablehnungsverfahren ermöglichen. 

Im Einzelnen ergab die Untersuchung der Schiedsordnungen im Hinblick auf das 
Ablehnungsverfahren folgende Ergebnisse:  

(1) Die Frist zur Schiedsrichterablehnung läuft ab positiver Kenntnis der Parteien von 
dem jeweiligen Umstand, d.h. regelmäßig mit der Offenlegung durch die 
Schiedsrichter/innen. Insbesondere reicht ein Kennenkönnen oder Kennenmüssen 
der Parteien nicht aus, um den Fristlablauf in Gang zu setzen. Die untersuchten 
Schiedsordnungen sehen teils Ablehnungsfristen von einer bis zwei Wochen aber 
auch offene Fristenregelungen („unverzüglich“) vor. Dabei sollten die 
Ablehnungsfristen keinesfalls zu kurz bemessen werden. Der scheinbar hierdurch 
erzielte Geschwindigkeitsvorteil kann leicht ins Gegenteil umschlagen, da sich die 
Parteien zur Vermeidung der Präklusion aufgrund der kurz bemessenen Fristen zu 
unüberlegten und möglicherweise unbegründeten Ablehnungsanträgen veranlasst 
sehen könnten, die wiederum eine Verfahrensverzögerung zur Folge haben. Um 
unbillige Härten zu vermeiden und zugleich die Anerkennungsfähigkeit und 
Vollstreckbarkeit eines späteren Schiedsspruchs nicht zu gefährden, sollte die 
Fristenregelung zudem Raum für eine flexible Gestaltung lassen, bspw. durch die 
Möglichkeit einer Fristverlängerung unter Berücksichtigung besonderer Umstände 
und einer entsprechenden Möglichkeit der Wiedereinsetzung. Schließlich sollte die 
Möglichkeit der Schiedsrichterablehnung im Sinne einer effizienten 
Verfahrensführung nicht erst mit der Konstituierung des gesamten Schiedsgerichts, 
sondern bereits ab der Benennung der jeweiligen Schiedsrichter/innen zur 
Verfügung stehen. 

(2) Die im Rahmen der vergleichenden Analyse untersuchten Schiedsordnungen sehen 
grundsätzlich vier unterschiedliche Entscheidungsträger hinsichtlich der 
Schiedsrichterablehnung vor: Die Parteien (hierzu a), die Schiedsrichter/innen 
(hierzu b), das Schiedsgericht (hierzu c) und die Schiedsinstitution (hierzu d). 

(a) Aufgrund des im Schiedsverfahrensrecht geltenden Primats der Parteiautonomie 
sollte die einvernehmliche Entscheidung über die Schiedsrichterablehnung durch die 
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Parteien über das gesamte Schiedsverfahren hinweg möglich sein und grundsätzlich 
keinen Beschränkungen durch die Schiedsinstitutionen unterliegen. 

(b) Die Schiedsrichter/innen können durch einen Rücktritt selbst über die 
Beendigung des Schiedsrichteramts entscheiden. Dies kann zur (ungerechtfertigten) 
Einschränkung des Rechts einer Partei auf den von ihr benannten Schiedsrichter 
führen. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen sich ein Schiedsrichter durch 
missbräuchliche Ablehnungsanträge einer Partei ohne hinreichende Gründe zu 
einem Rücktritt gezwungen sieht. Daher wäre eine Kategorisierung des Rücktritts 
und dessen Überprüfung durch die Schiedsinstitutionen anhand folgender Kriterien 
denkbar: notwendiger Rücktritt (Vorliegen von Ablehnungsgründen aus Sicht eines 
objektiven Dritten), möglicher Rücktritt (überprüfbare Ermessensentscheidung) und 
unangemessener Rücktritt (offensichtlich missbräuchlicher Ablehnungsantrag). Der 
jeweiligen Schiedsinstitution wäre ein entsprechendes Prüfungs- und 
Entscheidungsrecht einzuräumen. 

(c) Eine Entscheidung über die Schiedsrichterablehnung durch das Schiedsgericht 
selbst, einschließlich oder ausschließlich des abgelehnten Schiedsrichters, ist vor 
dem Hintergrund des Erfordernisses einer unparteilichen und unabhängigen 
Entscheidung sowie der Waffengleichheit abzulehnen. 

(d) Die Entscheidungskompetenz über die Schiedsrichterablehnung wird in vielen 
Schiedsordnungen der Schiedsinstitution zugesprochen. Dabei ist zwischen einer 
Entscheidung durch einen Ausschuss der Schiedsinstitution, einer Entscheidung 
durch das Management bzw. den Vorstand der Schiedsinstitution und einer 
Entscheidung durch einen sog. Case-Manager zu unterscheiden. Auch hier stellt sich 
die Frage nach der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des Entscheidungsträgers. 
Denn auch bei einer Entscheidung durch die Schiedsinstitution besteht die Gefahr 
eines Interessenkonflikts. Die Schiedsinstitutionen stehen in einem ständigen 
Konkurrenzkampf zueinander und verfolgen eigene – insbesondere 
reputationsbezogene – Interessen. So könnte eine Schiedsrichterablehnung in einem 
weit fortgeschrittenen Schiedsverfahren trotz möglicher Begründetheit aufgrund 
einer an Reputationsinteressen ausgerichteten Entscheidung der Schiedsinstitution 
verwehrt werden. Eine Lösungsmöglichkeit zur Vermeidung möglicher 
Interessenkonflikte auf Seiten der Schiedsinstitution ist die Anpassung der 
Entscheidungsstruktur hin zu einer Ausschussentscheidung. Diese ist insoweit 
gegenüber den übrigen Entscheidungsstrukturen vorteilhaft, als die Entscheidung 
über die Schiedsrichterablehnung von Personen getroffen wird, die nicht dem 
Management der Schiedsinstitution angehören bzw. diesem weisungstechnisch 
unterworfen sind. Auch hier bietet sich die Begründung von 
Ablehnungsentscheidungen gegenüber den Parteien und deren Veröffentlichung an, 
um Transparenz und Überprüfbarkeit zu gewährleisten. Ebenso wäre eine 
vollständige Auslagerung der Entscheidungskompetenz über die 
Schiedsrichterablehnung ggf. an Dritte, eine andere Schiedsinstitution oder einen 
internationalen Schiedsgerichtshof in Betracht zu ziehen. In diesem Rahmen könnte 
eine andere Schiedsinstitution oder ein internationaler Schiedsgerichtshof auch als 
übergeordnete Instanz für weitere streitige Verfahrensfragen fungieren. Diese 
Kompetenz könnte durch Parteivereinbarung eingeräumt oder in der anwendbaren 
Schiedsordnung vorgesehen werden. 

(3) Hinsichtlich der Konsequenzen der Schiedsrichterablehnung kommt dem 
Geschwindigkeitsgrundsatz besondere Bedeutung zu, da gerade die Benennung und 
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Bestellung eines Ersatzschiedsrichters nach erfolgreicher Ablehnung mit 
signifikanten Verzögerungen einhergehen kann. Daher sollte möglichst keine 
Aussetzung des Schiedsverfahrens während des Ablehnungsverfahrens und der ggf. 
erforderlichen Neubesetzung erfolgen. Für den Fall, dass eine Partei das Verfahren 
durch Nichtbenennung eines Ersatzschiedsrichters verzögert, sollte die 
Schiedsordnung ein Recht zur Ersatzbenennung durch die Schiedsinstitution 
vorsehen. Eine Wiederholung von Verfahrensschritten nach der erfolgreichen 
Ablehnung eines Schiedsrichters sollte nur nach entsprechender Entscheidung des 
gesamten Schiedsgerichts erfolgen. Die Haftung des erfolgreich abgelehnten 
Schiedsrichters wäre im Hinblick auf das Haftungsrisiko auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit in Bezug auf die Verletzung der Offenlegungspflicht zu beschränken. 
Schließlich sollten die Kosten für das Ablehnungsverfahren grundsätzlich von den 
allgemeinen Verfahrenskosten für die Administrierung des Schiedsverfahrens 
gedeckt sein und nur in Ausnahmefällen einer Partei auferlegt werden 
(Verfahrensmissbrauch). 

E. Gesamtergebnis 

Die Schiedsrichterablehnung ist vor dem Hintergrund des Benennungsrechts der Parteien als 
zentrales verfahrensrechtliches Instrument zur Gewährleistung der Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit der Schiedsrichter/innen für das Schiedsverfahren von zentraler Bedeutung. 
Dabei ist die inhaltliche und verfahrensrechtliche Ausgestaltung der Schiedsrichterablehnung 
an den schiedsrechtlichen Maximen der Gerechtigkeit und der Geschwindigkeit zu messen. 

Hinsichtlich der inhaltlichen Voraussetzungen der Schiedsrichterablehnung hat die 
vergleichende Analyse der Schiedsordnungen gezeigt, dass aufgrund des unbestimmten 
Wortlauts des überwiegend angewendeten „berechtigte Zweifel Tests“ ein hohes Maß an 
Rechtunsicherheit hinsichtlich des Vorliegens von Ablehnungsgründen verbleibt. Um die 
Rechtsunsicherheit und die damit einhergehenden negativen Auswirkungen auf die 
Gerechtigkeit und die Geschwindigkeit des Schiedsverfahrens zu beseitigen, wäre zum einen 
die Veröffentlichung begründeter Ablehnungsentscheidungen durch die Schiedsinstitutionen 
und zum anderen eine Konkretisierung und Harmonisierung des Ablehnungstests in den 
Schiedsordnungen wünschenswert. 

Hinsichtlich des Ablehnungsverfahrens hat die vergleichende Analyse gezeigt, dass die 
untersuchten Schiedsordnungen unterschiedliche Regelungskonzepte enthalten, die sich im 
Hinblick auf Geschwindigkeit und Gerechtigkeit unterschiedlich auswirken können. In 
diesem Zusammenhang werden insbesondere die verfahrensrechtlichen Unterschiede 
hinsichtlich der Fristen der Schiedsrichterablehnung, der Entscheidungsfindung über die 
Schiedsrichterablehnung und der Konsequenzen der Schiedsrichterablehnung beleuchtet und 
bewertet sowie Lösungsvorschläge unterbreitet. Dabei zeigt sich, dass einzelne 
Schiedsinstitutionen im Hinblick auf die Gerechtigkeit und die Geschwindigkeit des 
Schiedsverfahrens besonders zielführende verfahrensrechtliche Regelungen vorsehen, 
während bei anderen Schiedsinstitutionen reformbedarf besteht. Aufgrund des andauernden 
Konkurrenzkampfes zwischen den Schiedsinstitutionen sind insbesondere in diesem Bereich 
weitere Entwicklungen zu erwarten. 


